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Bekanntmachungen für den Kreis Calw
Meldepflicht

Gesetz zur Befreiung von National¬
sozialismus und Militarismus

vom 5. März 1946
„Laut dem im amerikanisch besetzten Ge¬

biet erlassenen Gesetz zur Befreiung von
Nationalsozialismus und Militarismus vom
5. März 1946 unterliegen alle beim in Kraft
treten dieses Gesetzes über 18 Jahre alten
Personen, die in der amerikanisch besetzten
Zone Deutschlands

a) ihren Wohnsitz oder ihren Aufenthalt
haben oder

b) beschäftigt sind, oder '
c) Vermögen haben

der Meldepflicht.
Die in Frage kommenden Personen, die in

Gemeinden des amerikanisch besetzten Gebiets
beschäftigt sind oder Vermögen haben, haben
sich bei dem Bürgermeisteramt der betreffen¬
den Gemeinde anzumelden. Meldebogen sind
auf diesen Bürgermeisterämterngegen Ein¬
zahlung der Auslagen (Rückporto zuzüglich
Auslagen für Meldebogen je St. 10 Rpf.) an-
zufordem.

Landratsamt Calw
i

Abwehr des Kartoffelkäfers

zwar Dienstags und Samstags durchzu¬
führen. Beginn nachmittags 13 Uhr. In be¬
sonders gelagerten Fällen kann das Bür¬
germeisteramt dem Landwirtschaftsamt
Änderungen mitteilen. Hierbei ist den
vom Landwirtschaftsamt erteilten Wei¬
sungen genauestens nachzukommen.

2. Jeder Nutzungsberechtigte ist verpflichtet,
seine Kartoffeln vom ersten Auflaufen an
bis zum Beginn des ersten Suchdienstes
selbst abzusuchen und etwaige Funde dem
Bürgermeisteramt zu melden.

3. Das Absuchen der Felder erfolgt kolonnen¬
weise. Für jede Suchkolonne ist ein zu¬
verlässiger Kolonnenführer zu bestimmen.
Dieser hat die abgerundete Zahl der Käfer,
Eigelege, Larven und Puppen auf dem
Bürgermeisteramt anzugeben,welches die
Meldungen laufend auf der beiliegenden
Liste verzeichnet. Für die weitere Kon¬
trolle über die Verbreitung des Schädlings
ist dies unbedingt erforderlich.

4. Gemäß obiger Verordnung sind sämtliche
in der Gemeinde wohnhaften' Personen
zum Suchdienst verpflichtet. Alte und ge¬
brechliche Personen sowie Kinder der
unteren Schulklassen sind nicht zu ver¬

wenden. Es ist darauf zu achten, daß bei
der Verwendung von Schülern auf 8—10
Kinder eine erwachsene Person kommt.

5. Die Spritzungen mit Kalkarsenat
sind nach folgenden Richtlinien durchzu-
führen: . '
Grundsätzlich sind alle befallenen Kar¬
toffelfelder einmal vor der Heuernte zu
spritzen. Eine zweite Spritzung ist von
dem wiederholten Auftreten des Schäd¬
lings abhängig und gegebenenfalls gegen
Ende der Heuernte zu wiederholen. In
älteren Kartoffelbeständen mit dichtem
Staudenbestand sind die Herde womög¬
lich einzeln abzuspritzen. Die Spritzungen,
die in die Liste einzutragen sind, haben
mit einer 1% Kalkarsenlösung (1 kg auf
99 Liter Wasser) zu erfolgen. Für die
Durchführung sind die Spritzenfachwarte
voll verantwortlich.
Tag und Beginn des kolonnenweisen Ab-

suchens der Kartoffelfelder ist unter Beleh¬
rung über die Folgen der Nichtbeachtung
dieser Anordnung bekannt zu geben. Et¬
waige Bestrafung erfolgt nach den gelten¬
den Bestimmungen. Fälle von Zuwiderhand¬
lung sind unter Namhaftmachung der Säu¬
migen zu melden.

Landratsamt Calw .

Auf Grund der 9. Verordnung zur Abwehr
des Kartoffelkäfers vom 5. Mai 1941(RGBl. I
S. 227) wird angeordnet :
1. Der Suchdienst beginnt , sobald die Mehr¬

zahl der Kartoffelbestände aufgelaufen ist
und endet mit Abschluß der Vegetations¬
periode. Er ist wöchentlich zweimal und

Achtung Kriegsbeschädigte !
Wir haben die Absicht, den Kriegsbeschä¬

digten der Stadt Calw und der näheren Um¬
gebung aus dem Überschuß unserer Tanzver¬
anstaltung ebenfalls eine Freude zu machen
und wollen die Kriegsbeschädigten mit ihreh
Frauen oder Bräuten demnächst zu einer be¬
sonderen Veranstaltung einladen. Damit wir
wissen, mit welcher Teilnehmerzahl wir rech¬
nen können, bitten wir zunächst um Anmel¬
dung an das Bürgermeisteramt Calw. Es ist
beabsichtigt, diese Veranstaltung später auch
in den anderen größeren Städten des Kreises
durchzuführen.
Landrat Wagner Bürgermeister Blessing

Neue Kraftfahrzeugscheine
Die neuen Kraftfahrzeugscheine (Fahr¬

briefe) sind eingetroffen. Vorläufig werden
diese nur für fahrbereite und im Verkehr
befindliche Kraftfahrzeuge und Anhänger
ausgestellt und unter Vorlage folgender
Nachweise:

1. Französische Verkehrsgenehmigung,
2. Certificat Provisoire,
3. Steuerkarte (ausgestellt vom Finanzamt

Hirsau oder Neuenbürg).
Bei den Kraftfahrzeugzulassungsaktenmuß

der Nachweis der Haftpflichtversicherung
und die vorgeschriebene Reifenmeldung
vorliegen. Die Kraftfahrzeugbesitzerwerden
aufgefordert, die neuen Kraftfahrzeug¬
scheine an folgenden Tagen beim Landrats¬
amt, Abteilung Zulassungsstelle, abzuholen :
Dienstag, den 14. Mai und Mittwoch, den

15. Mai: Umgebung von Calw.
| Donnerstag, den 16. Mai und Freitag, den

17. Mai: Umgebung von Nagold.

Montag, den 20. Mai und Diensteg, den
21. Mai: Umgebung von Neuenbürg.
Calw, den 6. Mai 1946

Kreisstraßenverkehrsamt

Fahrbefehlzwang auch für Pkw.
und Motorräder

Nach mündlicher Orientierung der franzö¬
sischen Militärregierung Tübingen besteht ab
sofort auch Fahrbefehlzwangfür Personen¬
kraftwagen und Motorräder.

Landratsamt Calw
— Kreisstraßenverkehrsamt—

Festkraftstoffe nur noch gegen Karte
Ab 1. 5. 1946 werden Festkraftstoffe(Tank¬

holz, Holzkohle) nur gegen Festkraftstoff karte,
die beim Kreisstraßenverkehrsamt Calw, Leder¬
straße 38 bezogen werden kann, abgegeben.

Der monatliche Umtausch der Karten kaan
in Calw direkt oder über die Fahrbereitschaft-
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Außenstellen Attenßteig, Nago*d, Wildbad,
Neuenbürg u. Herrenalb bis zum 3. eines jeden
Monats vorgenommen werden .“

Kreisstraßenverkehrsamt Calw

Tankstellen
Im Kreis Calw sind folgende Benzintank¬

stellen eröffnet:
1. Tankstelle ' Perrot in Calw
2. Tankstelle Rosa Sattler in Nagold
3. Tankstelle Kallfaß in Calmbach
Die vom Landratsamt ausgegebenen Benzin¬
marken verlieren am 9. des nachfolgenden
Monats ihre Gültigkeit (also Tankausweiskar¬
ten vom Mai 1946 am 9. 6. 1946). Sollte bis
zu diesem Zeitpunkt eine Einlösung der Ben¬
zinmarken infolge Benzinmangel nicht mög¬
lich sein, so sind diese Marken spätestens vor
dem Verfalltag bei der Tankstelle zu hinter¬
legen. Der Treibstoff kann dann nach Belie¬
ferung der Tankstelle abgeholt werden.

Tankausweiskarten , die nach dem Verfall¬
tag vorgelegt werden , können nicht mehr ein¬
gelöst werden.

Calw, den 3. Mai 1946
Landratsamt.

Fahrradbereifung
Die eingegangenen Anträge auf Zuteilung

von Bereifung übersteigen das verfügbare
Material um ein Mehrfaches . — Die Verteilung
erfolgte nach Maßgabe der größten Dringlich¬
keit im Sinne der von der Landesdirektion der
Wirtschaft erlassenen Richtlinien ; die Bezug¬
scheine gehen den Antragstellern in diesen
Tagen zu.

Die unerledigten Anträge werden bei Ein¬
gang der nächsten Reifenlieferungen erneut
geprüft.

Calw, den 6. Mai 1946
Kreiswirtschaftsamt

Moaatsmelching der Vörsidierungs-
enten u. «Vertreter an das Land ratsam!
Die mit RundschreibenNr. 234 vom 16. 11.

1945 an alle Versicherungsvertreterim Kreis
Calw eingeführte Monatsmeldung über Geld¬
eingänge usw. wird hiermit mit sofortiger
Wirkung aufgehoben. Die statistischen Er¬
hebungen werden m Zukunft durch besondere

Beauftragte der in Frage kommenden Ver-
sicherungsunternehmen durchgeführt.

Calw, 27. April 1946. Landratsamt

Ausbruch der Pferderäude

Pferderäude ist in 1 Gehöft in Kapfen¬
hardt ausgebrochen.

Calw , 29. April 1946.® Landratsamt

Briefpost der deutschen Kriegsgefangenen
in Frankreich

Ab 1. 4. 1945 müssen laut einer Mitteilung
des Dölögue Supörieure pour le Gouver¬
nement Militaire du Wurtemberg folgende
Anordnungen bei der Versendung von Brief¬
post an deutsche Kriegsgefangene beachtet
werden:

1. Innerhalb des Zeitraumes von 1 Monat
dürfen 2 Briefe und 2 Karten geschrieben
werden.

2. Die Kriegsgefangenen selbst müssen
vorschriftsmäßige Vordrucke mit Rückant¬
wortbriefen lind -karten verwenden . Die für
die Kriegsgefangenen bestimmte Post muß
auf diese Rückantwortbriefe und -karten ge¬
schrieben werden.

Die auf anderen Vordrucken eingereichte
Post wird als unbestellbar zurückgewiesen.

3. In der Beförderungsart der Pakete , die
ohne gedruckte Adresse -Aufschrift ange¬
nommen werden können , hat sich zur Zeit
lichts geändert.

Landratsamt Calw.

Gesellschaft für Gesundheitsfürsorge
und Kriegsgefangenendienst

Kreisstelle Calw , Landrötsamt
Gefangenenpost.  Mit sofortiger Wir¬

kung kann Gefangenenpost in amerik . und
engl . Gef.-Lager bei allen Poststellen abge-

Auf Forderung zur Nach Versteuerung
der Kraftfahrzeuge

auf Grund des Kontrollratsgesetzes Nr. 14
■Nach dem Gesetz zur Aenderung der Kraft¬

fahrzeugsteuer (Kontrollratsgesetz Nr. 14 —
veröffentlicht im Nachrichtenbiatt Nr. 56) sind
mit Wirkung vom 1. Januar 1946 alle  Kraft¬
fahrzeuge (einschließlich Krafträder , Personen¬
kraftwagen und Zugmaschinen) kraftfahrzeug¬
steuerpflichtig . Von der Steuer befreit ist nur
noch

das Halten von Kraftfahrzeugen , solange sie
für das Land Württemberg oder eine Ge¬
meinde zugelassen sind und ausschließlich
im Feuerlöschdienst , zur Krankenbeförde-
rung, zum Wegebau oder zur Straßen-
reinigung verwendet werden , sowie
das Halten von Kraftfahrzeugen , solange sie
ausschließlich im Dienst der Polizei ver¬
wendet werden , jedoch nicht von Personen¬
kraftfahrzeugen mit weniger als 8Sitzplätzen.
Die Kraftfahrzeugsteuer nach den neuen

Steuersätzen  ist vom 1. Januar 1946 ab
zu erheben.

Die Kraftfahrzeughalter werden hiermit auf¬
gefordert , die Versteuerung (Lösen der Steuer¬
karten ; aller bisher befreiten Kraftfahrzeuge

und die Nachversteuerung der bereits ver¬
steuerten Kraftfahrzeuge nach den neuen
Steuersätzen alsbald  vorzunehmen . Zur
Vermeidung längeren Wartens bei der Kraft¬
fahrzeugsteuerstelle des Finanzamts Hirsau
werden die Kraftfahrzeughalter mit den An-‘
fangsbuchstaben

A- H am Mittwoch, 15. 5. 46 ] . vormitt
J- R am  Donnerstag , 16. 5. 46 ^ 8_12 {f hr
S—Z am Freitag , 17. 5. 46 J

bevorzugt abgefertigt . Beim Finanzamt
Neuenbürg  sind die Steuerkarten bis spä¬
testens 25. Mai zu lösen . Bei der Nachversteue¬
rung sind die bisherigen Kraftfahrzeugsteuer¬
karten vorzulegen . Wer die Versteuerung bzw.
Nachversteuerung nicht oder nicht rechtzeitig
vornimmt, hat Festsetzung und Beitreibung der
Steuer einschließlich Verspätungszuschläge
und außerdem die Einziehung des Kraftfahr¬
zeugscheins und die Entfernung des Dienst¬
stempels auf dem Kennzeichen zu gewärtigen.

Den 7. Mai 1946
Die Finanzämter Hirsau

I und Neuenbürg

geben werden , für franz . Gef.-Lager siehe
oben . — Ehe man an Gefangene schreibt,
erst die vorgeschriebene Anschrift bei der
Geschäftsstelle erfragen . Rückantwortkarten
nach den U.d.S.S.R. und Jugoslawien sind
weiterhin bei der Geschäftsstelle abzugeben.
Nach Jugoslawien werden dort auch Eigen¬
briefe und Karten bis auf weiteres ange¬
nommen ! — Päckchen zu 500 g in engl.
Zone , bis zu 2 kg in amerik . Gefangenschaft
in amerik . Zone und bis zu 5 kg in franz.
Gefangenschaft .in franz . Zone.

Nachforschungen betr . Ostfront!
Wer bis jetzt noch nirgends einen Antrag
eingereicht hat , sollte dies alsbald tun , da
doch mit einer Besserung der Nachforschung
in diesen Gebieten gerechnet wird . Es ist
aber unnötig , solche Anträge wiederum zu
stellen , wenn sie schon über das Pfarramt,
Bürgermeisteramt und früh . Rotes Kreuz
eingereicht wurden , diese laufen weiter und
sind nicht verloren gegangen.

Wer k en n t im Kreis Calw Adolf Wacker,
von seinem Kam. Hans K. liegt ein Brief
für ihn hier . — Wo wohnt im Kreis Calw
Fräul . Margret Wiedmaier , Oswaldshalde I,
Nachr . aus Gefangenschaft liegt hier / —

Heimkehrer  aus Gefangenschaft geben
Nachrichten zur Weiterbeförderung an die
Geschäftsstelle ab , von dort kommen diese
Botschaften rasch zu den Familien.

Nachlaßsachen  von im Kreis gefal¬
lenen Soldaten — Bilder , Briefe , sonstige
Gegenstände — die der Nachforschung dien¬
lich sind , wollen alsbald noch abgeliefert
werden , noch Dutzende Fälle unbekannter
Soldaten sind zu klären . Um Mitarbeit wird
dringend gebeten.

Suchdienst für Flüchtlinge,
Evakuierte und vermißte Zi¬
vilpersonen . Gesucht werden : Paul
Bartsch , geb. 2. 5. 88, Reumen/Schl .,
Helene Bartsch , gejp.  Hensel , geb. 13. 6.
86, Krintsch/Schl .,' Heimatort : Wasser¬
born b. Breslau ; Herbert Bartsch , geb.
27. 1. 17, Breslau , Heimatort : Kattern;
Frau Herta Duda , geb. 12. 3. 09, behei¬
matet in Neudeck/OS ., mit 4 Söhnen:
Hartmut (16 J .) , Reinhardt (10 J .), Jür¬
gen (9 J .) , Dietmar (4 J .) Dezember 45
in Skalsko , Kreis Jung -Bunzlau (Tsche-
choslow .) ; Hermine und Johann Faltus
aus Landskron , Ostsudeten ; Klara Hüll,
geb. Leicht , mit Söhnen Kurt und Erich,
aus Brückstedt . Kreis Turneck , Warthe¬
gaur Bruno Matzander , geb. 4. 12. 78,



afzander, geb. 25. 2. 1887, TagKug des Mflttärgeridits CalwAnna M
Söhne: Kurt , geb. 20. 4. 23, und Hubert
Matzander, geb. 4. 10. 24; Annemarie
Roth, geb. Matzander und Tochter Diet¬
linde, geb. 8. 4. 21; Frau Friedrich
Traub, verwitwete Hösle , sowie deren
Stiefkinder Waltraud u. Margot Traub .

Großsüchlisten . Ausgewiesene (Ost¬
flüchtlinge.) und Flüchtlinge (Evakuierte),
welche annehmen, daß auch sie gesucht
werden, wolle man auf die hier aufliegen¬
den Listen hinweisen. — Auch Suchan¬
träge können diese hier stellen ! Die Bür¬
germeisterämter der evtl. Aufenthaltsorte
im Kreise und wer sonst Auskunft über die
Genannten geben kann, wolle diese senden
an: Kreisstelle Calw , Landratsamt,
1. St. Zimmer 15, Tel. 244/345. Nachmittags
geschlossen.

An die Mitglieder des ehemaligen
Roten Kreuzes !

In nächster Zeit ist damit zu rechnen ,
daß die männlichen und weiblichen An¬
gehörigen des ehern. Roten Kreuzes , so¬
weit sie weiterhin im Sanitätsdienst
verbleiben wollen , zur Betreuung
von Ostflüchtlingen und Eva¬
kuierten herangezogen werden . Der
Diertst wird in der bisherigen Kleidung
ausgeführt , wobei aber folgende Ände¬
rung zu beachten ist : (in) und (w) trägt
statt der Rotkreuzarmbinde eine weiße
Armbinde mit einem roten Viereck in
der Größe 6 : 6 cm, ähnlich der bisheri¬
gen. Die männlichen Angehörigen ent¬
fernen die Achselstücke , Patten , von
Schirm- und Feldmützen alle militäri¬
schen u . DRK.-Abzeichen und die Silber¬
kordeln . Alle Metallknöpfe an den Kok¬
ken sind durch schwarze zu ersetzen .
Die weiblichen Angehörigen entfernen
jedes Rote Kreuz - und Dienstgradabzei¬
chen an der Tracht , Kostüm , Mantel ,
auch die Haube wird ohne Kreuz ge¬
tragen . — Die männlichen und weib¬
lichen Sanitätskräfte in Tein ach .
W i 1d b e r g und der Umgebung von
Wart einschließl . Altensteig hal¬
ten sich auf Abruf bereit , um bei der
Ankunft und dem Transport der Flücht¬
linge in die Lager mitzuhelfen . Auch
später bei der Unterbringung in den
einzelnen Gemeinden stellen sich , die
männlichen und weiblichen Sanitäts¬
kräfte — die weiterhin Dienst tun wol¬
len — in der neuen Hilfsorganisation
hilfsbereit zur Verfügung .

Da das Vermögen und Eigentum des
ehemaligen Roten Kreuzes beschlag¬
nahmt ist (dazu gehört auch die Beklei¬
dung und Ausrüstung ), wird ausdrück¬
lich darauf aufmerksam gemacht , daß
•alles erhalten bleiben muß . Das Tragen
der bisherigen Kleidung einschließlich
Mäntel von (m) und (w) ist nur bei
dienstlichem Einsatz gestattet ,
für Privatgebrauch ab sofort

Am 3. Mai tagte der Einfache Militär-
gerichtehof in Calw unter dem Vorsitz
des JustizoHiziers des Militärgouvemements
Capitain Fleischei .

Ein 34jöhriger Handwerker aus Grömbach
stand unter der Anklage gegen das Verbot
des Tragens von Uniformteilen verstoßen
zu haben. Er wußte, daß es verboten ist,
Uniformstücke der alliierten Streitkräfte
oder der ehern. Wehrmacht zu tragen, nahm
aber an, da es sich um eine Uniform der
OT. handelte, die er hatte abändem lassen,
keinen Anstoß damit zu erregen. Der Ver¬
teidiger, der dem Angeklagten sehr gut
sekundierte, betonte , daß dieser auf jeden
Fall »guten Glauben“ für sidi in Anspruch
nehmen könne. Unter Zubilligung mildern¬
der Umstände verurteilte das Gericht den
Handwerker zu 30 RM. Geldstrafe oder
3 Tagen Haft und beschlagnahmte die Uni¬
form. — Benzin ist heute ein ebenso knap¬
pes wie begehrtes Wirtschaftsgut. Daß es
jedoch verfehlt ist, Treibstoff auf krummen
Wegen oder „schwarz“ einzuhandeln, dar¬
über mußten nicht weniger als fünf Ange¬
klagte fühlbar belehrt werden . Ein 44 jäh¬
riger Heimarbeiter aus Ebhausen mußte sich
wegen Hehlerei verantworten . Um angeb¬
lich zur Herstellung von Spiegeln benötigte
Putz- und Waschmittel zu bekommen, hatte
er einem alliierten Soldaten 1 Hemd und
1 Paar Socken für 1 Kanister Benzin gege¬
ben. Er erhielt für dieses Tauschgeschäft
einen Monat Gefängnis. — Dann standen
4 Angeklagte gleichzeitig vor den Gerichts¬
schranken unter der Anschuldigung, sich
auf ungesetzlichem Wege Benzin verschafft
zu haben. Ein 42 jähriger Handwerker aus
Simmozheim hatte einem Soldaten 30 kg
Mehl und einen Liter Schnaps für 60 1Ben¬
zin geboten. Er kannte die Herkunft des
Benzins und war sich bewußt, daß er sich
schuldig machen würde . Deshalb verurteilte
ihn das Gericht zu 2 Monaten Gefängnis
und 50 RM. Geldstrafe oder zu 5 Tagen
Haft. — Ein 19 Jahre alter Mechaniker aus
Calmbach, der 20 1 Benzin von einem Sol¬
daten angenommen hatte, weil er diesem

verboten , was unbedingt beachtet
werden muß . — Wer nicht Mitglied des
neuen Sanitätsdienstes bleiben will , hat
alle nicht von ihm bezahlte Ausrüstung
und Bekleidung (die Bezahlung muß
nachgewiesen werden ) in sauberem Zu¬
stand alsbald abzugeben . — Dies gilt
auch für diejenigen Männer , die im
März u . April 1945 Bekleidung und
Ausrüstung im ehemaligen Sanitäts¬
lokal bei der „Linde “ vom damaligen
Roten Kreuz leihweise empfangen und
bis heute noch nicht abgegeben haben .

Es ist zu erwarten , daß die bisheri¬
gen DRK.-Angehörigen alles tun wer¬
den, um mitzuhelfen , der neuen Hilfs¬
organisation die Bestände an Aus¬
rüstung , Bekleidung und Verbandmate¬

sein Motorrad lieh, wurde zu 2 Monaten
Gefängnis und 20 RM. Geldstrafe verur¬
teilt — Bei dem 3. Angeklagten, einem
54 jährigen Baufacharbeiter aus Calmbach,
fand man im Keller 5 Kanister mit zusam¬
men 100 1 Benzin, von dessen Vorhanden¬
sein er nichts gewußt haben will, da ein
franz. Soldat dieses Benzin während seiner
Abwesenheit dort unterstellte . Das Gericht
erklärte ihn für schuldig und verurteilte ihn
zu 1 Monat Gefängnis. — Der 5. Benzin¬
sünder, ein 49 Jahre alter Handwerker aus
Simmozheim, erhielt 2 Monate Gefängnis,
weil er 1 Kanister Benzin gegen eine Fla¬
sche Schnaps eingetauscht hatte. — Einem
Polen, der keine Genehmigung zum Motor¬
radfahren hatte , wurde das Motorrad be¬
schlagnahmt. Da er nach Polen rückge¬
führt ist, wurde von einer weiteren
Strafverfolgung Abstand genommen.—We¬
gen Mitwisserschaft bei Benzinhehlereien
und weil er bei einer Straßenkontrolle be¬
troffen, keine Kennkarte bei sich trug, er¬
hielt ein weiterer Angeklagter 20 RM. Geld¬
strafe oder 2 Tage Haft. Die Strafe gilt als
durch Haft verbüßt. Zusammenfassend er¬
klärte der Präsident : allen diesen Benzin-
sündem muß man immer wieder eindring¬
lich zu verstehen geben, daß ihre Vergehen
schwer .wiegen, weil die Treibstoff-Frage
heute besonders wichtig ist und Frankreich
das Benzin mit Gold bezahlen muß.

" *

Unserem Bericht vom 16. April ist be¬
richtigend nachzutragen, daß der Pole, wel¬
cher seinem früheren Dienstherren 200 RM.
abpreßte, nicht 1 Monat sondern I Jahr Ge¬
fängnis erhielt. Das Urteil gegen den 18jäh-
rigen Burschen aus Conweiler fiel im Straf¬
maß so hoch aus, weil der Angeklagte beim
Hasendiebstahl eine bei der Verhaftung
Vorgefundene, geladene Waffe bei sich ge¬
tragen hatte . In dem Falle des Mechaniker¬
meisters aus Malsch, bei dem eine Kassette
mit 24000 RM. gefunden wurde, nahm das
Gericht an, daß 15000 RM. durch Überpreise
erzielt worden seien ; dieser Betrag wurde
eingezogen.

rial in jetziger schwerer Zeit zu er¬
halten .

Kreisstelle Calw/Landratsamt
. Wagner

Landrat , bisheriger Kreisführer .

Kreisstadt Calw
Neue Gasabgabeze i t en

In Anbetracht der anhaltenden Schwierig¬
keiten in der Kohlenversorgung werden die
am 18. April 1946 bekanntgegebenen Gas¬
abgabezeiten nochmals gekürzt und mit so¬
fortiger Wirkung wie folgt festgesetzt :

Morgens von 6 — 7 Uhr
mittags von 11— 12l/»Uhr
abends von 18l/j — 191), Uhr.

Calw, den 4. Mai 1946
Der Bürgermeister :
gez. B1 e s s i n g.

\



AaweWepflrcht für Nichteisenmetalle
Anorduuug der Landesdirektion der Wirt¬
schaft über die Meldepflicht von Nichteisen -

Metallen und Ferrolegierungen
Alle gewerblichen u. Handelsbetriebe

der französisch besetzten Zone Würt -
temberg-Hohenzollerns haben am Ende
jedes Monats, erstmalig zum 30. 4. 1946,
ihre Bestände an Nichteisenmetallen
und Ferrolegierungen nach Formblatt
NE 1 in dreifacher Ausfertigung der
Landesdirektion der Wirtschaft zu mel¬
den. Termin ist der 5. des dem Stichtag
folgenden Monats. Die Bestände sind
getrennt nach Metallklassen, sowie nach
Rohmaterial, Halbzeug, Alt-und Abfall-
material zu gliedern. Gleichzeitig ist,
falls die meldepflichtigen Metalle ver¬
arbeitet werden sollen, anzugeben,
welche Erzeugnisse hieraus angefer¬
tigt werden und von welcher Stelle hier¬
zu eine Verarbeitungsgenehmigung er¬
teilt wurde. Firmen, die keine entspre¬
chende Genehmigung besitzen, dürfen
diese Metalle erst nach Einholung einer
ausdrücklichen Genehmigung, die die
Landesdirektion der Wirtschaft erteilt ,
weiterverarbeiten .

Die erstmalige Aufforderung ergeht
über die Industrie - u. Handelskammern
bzw. Handwerkskammern.

Der Meldepflicht unterliegen grund¬
sätzlich auch alle Betriebe, die keine
Aufforderung zur Abgabe des Form-

:Wattes NE 1 erhalten haben, soweit Me-
tatlbeetände vorhanden sind.

Nicht meldepflichtig sind Betriebe,
(deren Bestand einen normalen Monats-
ibedarf nicht übersteigt, sofern dieser
nieht höher ist als 500 kg für Aluminium
und deren Legierungen , 100 kg für
Biet, 200 kg für Messing, 50 kg für
Kupfer, 50 kg für Rotguß, 50 kg für
Bronze, 200 kg für Feinzink und Hiit-
teorohzink , 500 kg für Zinklegierun-

jgeo, 10 kg für Zinn.
Formblätter NE 1 sind erhältlich bei

den Industrie - und Handelskammern
und bei den Handwerkskammern. Ver¬
stöße gegen diese Anordnung werden
bestraft .

Bekanntmachung
der Landesdirektion der Wirtschaft über
Lockerung der Stromverbrauchsanord¬

nungen für Haushaltungen
Der Generaladministrator der Militärregie¬

rung für die französische Besatzungszone
hat durch die Verfügung Nr. 46 vom
9. März 1946 die Stromverbrauchsanord¬
nungen für den Haushalt wie folgt gelockert:
a) Für die Beleuchtung und Haus¬hai tz wecke

bisher 15 kWh (Grundverbrauch)
zusätzlich 1,5kWh/Person

künftig 15 kWh (Grundverbrauch)
zusätzlich 3 kWh/Person

b) Für Kochzwecke
bisher 36 kWh (Grundverbrauch)

zusätzlich 6 kWh/Person
künftig 36 kWh (Grundverbrauch)

zusätzlich 12 kWh/Person
Außerdem wird zusätzl. gewährt je Monat:

für jedes Kind Unter 3 Jahren 15 kWh'
für Bewohner von Kellerräumen ohne

Tageslicht 12 kWh
für Ärzte und Zahnärzte, die ihre Praxis

in der Wohnung ausüben 50 kWh
für Kühlschränke für die Monate Juni bis

September 50 kWh
Strafbestimmungen

Der Kontrollrat hat am 20. März 1946
über die Rationierung von Elektrizität fol¬
gendes Gesetz erlassen. Artikel III des Ge¬
setzes Nr. 7 wird aufgehoben. An seine
Stelle treten folgende Bestimmungen:

Artikel UI
1. Wer gegen dieses Gesetz oder eine auf

Grund dieses Gesetzes, ergangene An¬
ordnung verstößt, hat
a) Zuschlagsgebühren
b) Einstellung der Versorgung und
c) strafgerichtliche Verfolgung oder eine

dieser Strafmaßnahmen zu gewärtigen .
2. Jeder nicht genehmigte Mehrverbrauch

wird wie folgt bestraft :
a) wenn der Mehrverbrauch' weniger als

10% der Zuteilung beträgt :
I) für die 1. Zuwiderhandlung eine

Zuschlaggebühr für den Mehrver¬brauch in hundertfacher Höhe des
kWh-Preises *)•

B) für die 2. Zuwiderhandlung neben
der unter I festgesetzten Strafe,
Einstellung der Versorgung für
30 Tage.

HI) für die 3. und jede weitere Zuwi¬
derhandlung neben den bisherigen

Strafen Gefängnisstrafe bis zu 3Mo¬
naten, an deren Stelle Geldstrafe
nicht zulässig ist.

b) wenn der Mehrverbrauch 10% der Zu¬
teilung übersteigt :
I) für die 1. Zuwiderhandlung eine

Zuschlaggebühr für den Mehrver¬
brauch in hundertfacher Höhe des
kWh-Preises *) verbunden mit einer
Einstellung der Versorgung für
30 Tage.

II) für die 2. oder jede weitere Zuwi¬
derhandlung neben den Geldstra¬
fen Gefängnisstrafe bis zu 3 Mona¬
ten, an deren Stelle Geldstrafe
nicht zulässig ist.

3. Verbraucher, die Strom für gesetzlich
verbotene Zwecke verwenden, oder ab¬
sichtlich die Arbeitsweise des Zählers
stören, oder sich auf betrügerische Weise
Strom verschaffen oder zu verschaffen
versuchen, werden mit Gefängnis bis zu
einem Jahr und mit Geldstrafe von 100
bis 500 RM. oder mit einer dieser Stra¬
fen bestraft. Darüber hinaus kann das
Gericht die Einstellung der Elektrizitäts¬
versorgung für eine Zeitspanne bis zu
3 Monaten anordnen.

4. Zählerableser oder andere Angestellte
der Versorgungsunternehmen, die bei
einer Zuwiderhandlung Vorschub leisten,
oder eine solche dulden, werden für je¬
des Vergehen mit Gefängnis bis zu eihem
Jahr und Geldstrafe von 100—500 RM.
oder mit einer dieser Strafen bestraft.

5. Die für die Elektrizitätsversorgung ver¬
antwortlichen Betriebe sind berechtigt,
unmittelbar und strafgerichtliches Urteil,
gemäß Absatz 2 dieses Artikels Zuschlags¬
gebühren aufzuerlegen, oder die Ver¬
sorgung einzustellen, wobei sie den
Weisungen und der Aufsicht der zustän¬
digen Behörden der Militärregierung un¬
terstehen . Andere Strafen können nur
durch ein Strafgericht verhängt werden.
Für die Aburteilung sind entweder deut¬
sche Gerichte oder Gerichte der Militär¬
regierung zuständig.

Dieses Gesetz, sowie die Lockerung
der Stromverbrauchsanordmmgen tritt am
1. April 19® in Krait.

15. April 1946.

OC VOLKS-THEATER
Calw
toe '-'S»;

Vom 10. bis 16. Mais
„Das Glück kommt selten allein“

(Mademoiselle Beatriee)
Neue Wochenscha u. _

ivang . Gottesdienste in Calw
►amstaz , 11. Mai 20.30 Uhr Jugend -

abendraahlsfeier (Kirche )
k>nntag , 12. Mai, (Jubilate ) : 8 Uhr

Frübgottesdienst (Kirche ) ; 9.30 Uhr
Gottesdienst zum Jugeudsonntag , mit
Einschluß von Christenlehre und Kin¬
dergottesdienst ; 15 und 20 Uhr „Dom-
baumeisterspiel “ im Vereinshaus ,

littwoch . 8.30 Uhr Betstunde (Vhs.)
mt Rücksicht auf den geringen für

Anzeigen zur Verfügung stehenden
Raum bitten wir die Anzeigentexte

Familiennachrichten

Vermahlungsanzeige . Nach fast 10 jähri¬
gem Wartenmüssen , weil uns die Nürn¬
berger Rassegesetze die Ehe verboten ,
haben wir am 1. Mai 1946, dem 50.
Hochzeitstag der Eltern Isenberg un¬
seren Ehebund amtlich bestätige « las¬
sen. Gleichzeitig zeigen wir die Oeburt
unserer Kinder an : Sabine , gtb . 7. Nov .
1944, Angelika , geb . 10. Nov. 1945.
Hans Bünler , Gunhilde Bfihler geb .
Isenberg . Münsingen —Nagold .

Ihre Vermählung geben bekannt : Emil ,
Feiler , Ella reiler geb . Jack . Pforz -
heim/Feldrennach , 4. Mai 1946.

Wir haben uns fürs Leben verbunden
Josef Auen, EJfriede Auen geb . Borg¬
nardt . Altensteig , 7. Mai 1946.

Christa -Isabella . Die glückliche Oeburt
einer Tochter zeigen an : Rudolf Senffer
und Frau Isabella , geb . Swoboda .
Hirsau , 8. Mai 1946.

Es staYben :

Adolf Lutz, O'Gefr ., geb - 10. 10. 1924,fef. im März 1945, in Ungarn. DieItern : Ernst Lutzu . Frau rriedricke ,
geb . Paulus und alle Anverwandte .
Trauergottesdienst am 19. Mai, 14 Uhr
in Deckenpfronn .

Oskar Renz, Oberschüler , am 18. 4.
1946 unerwartet rasch nach kurzer ,
schwerer Krankheit im Alter von
183/4 Jahren . Für alle erwiesene Teil¬nahme danken wir herzlich . Familie
Emst Renz, Emmingen .

Friedrich Ohngemach , Lehrer , ist am
25. 2. 1945 in russischer Kriegsge¬
fangenschaft gestorben . Die Gattin :
Maria Ohngemach geb . Herr mit
Sohn Hermann , u . allen Angehörigen .
Zainigen -AKbulach-Schönbronn , 25.
April 1946. Trauerfeier am Sonntag ,den 19. Mai 1646. nachmittags 2 Uhr
in Schönbronn .

Friedrich Lenz, sen . Maurer . u . Stein¬
hauermeister in Rohrdorf , verschied
nach kurzer Krankheit am 16. 4. 1946
im Alter von 77 Jahren . Für die er¬wiesene Anteilnahme danken herzlich .
Die Gattin : Katharine Lenz mit An¬
gehörigen . Rohrdorf , 29. April 1946.

Katharine Kfibler geb . Volz im 80.
Lebensjahre unerwartet am 22. 4. 46.
Für alle liebevolle Teilnahme , dem
Leichenchor u. Geistlichen sagt herz¬
lichen Dank . Der Gatte : Joh . Michael
Kübler , Bürgerin , i. R., mit Kindern
und Angehörigen , Breitenberg .

Jakob Ldtterle Ge fr ., geb . am 3. 10.
1906, gef. am 10. 7. 1944 in Cher¬
bourg . Die Oattin : Marie Lötterle
mit Kindern Maria , Anna, Ernst ,
Erich . Die Mutter : Kath. Lötterle u.
Oescbwister . Trauerfeier am 19. Mai
1946 mittags 2 Uhr in Maisenbach .

(gpez.) G. Küpper
*) Als kWh-Preis gilt fftr:

Kleinabnebmer (Haushalt , Handel , Gewerbe usw .) 8 Rpf«
Großabnehmer (Industrie usw .) 5 Rpf.
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